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1 Allgemeines

Art. 1 Begriffe

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassersund der Quelifassungen erforderlichen Nutzungsbeschränkungen, sowie die zu treffenden Massnahmen fest

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:

— Fassungsbereich Zone 1
- engere Schutzzone Zone II
- weitere Schutzzone Zone III

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutzder Quellfassungen. Mit der engeren Schutzzone sollendie Quellfassungen vor schädlichen Einflüssen undbaulichen Eingriffen geschützt werden. Die weitereSchutzzone ist eine Pufferzone im Uebergang zumanschliessenden Gewässerschutzbereich; hier werdenNutzungsbeschränkungen und Massnahmen zur allgemeinenGefahrenabwehr erlassen.

Die Grundwasserschutzzone um die Quellfassungen bildeteine Zone S im Sinne von Abschnitt V des kant. Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dez. 197sowie der eidg. Verordnung über den Schutz der Gewässe.vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF)vom 28. Sept. 1981

Art. 2

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegenVerunreinigung vom 8. okt. 1971 fGewässerschutzgeset2Art. 30.

- Kant. Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetzvom 8. Dez. 1974 (EG GSchG) Abschnitt V; 35-40.

Art. 3

Grundlage für diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht vom 26.3.1976, 30.9.1986
verfasst durch Dr. L.WYSSLING, PFÄFFHÄUSEN.



Der Geltungsbereich des Reglementes und die Aus
dehnung der Zonen ergeben sich aus dem Schutzzonenr
im Massstab i iO00 erstellt durch
ING.3UERO FREI &KRÄUER, RÄPPERSWIL
mit Datum vom 1.2.1989 (Plan Nr. 23683a, rev. 5.10

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplanbilden zusammen eine Einheit.

Art. 4

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes,des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie dieübrigen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzesbleiben vorbehalten.

II Nutzungsbeschränkungen

Art. 5

In der weiteren Schutzzone gelten folgende
Nutzungsbeschränkungen

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder aufdenen wassergefährdende Stoffe erzeugt, verwendet,umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, istvorbehältlich Art. 5 lit. b) verboten. Ällfälligelandw. Siedlungen sind nach Möglichkeit ausserhalbdieser Zone zu realisieren. Bauten bedürfen einerBewillignung des Amtes für Gewässerschutz und Wasserbau.

b) Abwasserleitungen/Abwasseranlagen

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und
Schächte müssen dicht erstellt und so ausgeführt
werden, dass spätere Dichtigkeitskontrollen möglich
Sie haben den in der SIA Norm 190 umschriebenen
Dichtigkeitsanforderungen für die Zone 5 zu genügen.
Bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen sind sämtliche
Bauteile auf deren Dichtigkeit zu prüfen. Schmutz
wasserleitungen sind in den ersten drei Jahren jährlspäter alle drei Jahre auf Ihre Dichtigkeit zu
überprüfen. Für fugenlose oder verschweisste
Leitungen genügt für die wiederkehrende Kontrolle eirKanalfernsehaufnahme -
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c) Flurstrassen

Das Erstellen von Flurstrassen ist erlaubt. Die Decischichten der wasserführenden Horizonte dürfen nichlverletzt werden. Anfallendes Strassen- oder Sickerleitungswasser darf nicht punktuell versickert werdEDer Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im StrassEbereich ist verboten.

d) Versickerungen

Das Versickern von Äbwässern sowie das Erstellen vonBau- und Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sindverboten -

e) Wassergefährdende Stoffe

Das Lagern und Umschlagen von wassergefährdenden Sto:ist grundsätzlich verboten. Für Ausnahmen (Heizöl) gdie Bestimmungen der eidg. Verordnung über den Schut:Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VF)28. Sept. 1981 (Art. 23).

f) Deponien, Ablagerungen, Äbstellplätze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art,das Ablagern von Abfällen sowie das Lagern von‘wasserlöslichen Stoffen ist verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugenund nicht betriebstüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist untersagt.

g) Materialentnahmen/Geländeveränderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehencBodenmaterial ist verboten (Ausnahme: Aushub bedingtdurch Flurstrassenbau).

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werdEbei denen die Deckschicht beseitigt oder wesentlich VEmindert wird.

h) Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft,Weidegang, Äcker- und Obstbau sowie die mit derlandwirtschaftlichen Nutzung vergleichbaren Kulturensind zugelassen.

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolgeso zu gestalten, dass der Bracheanteil zeitlichauf ein Minimum reduziert wird. Für die Ueberwinterungist grundsätzlich eine Begrünung anzustreben.
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Folgende Bodennutzungen sind untersagt:

— Das Anlegen und Betreiben von Container—Kulturen.
- Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Fel
- Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtemBoden, sofern dies den Kleinbedarf übersteigt.
Einschränkungen bezüglich Pf lanzenschutz und Düngungsiehe lit. i) und k).

i) Pf lanzenschutz/Unkrautbekämpfung

Äls Pf lanzenbehandlungsmittel gelten Pf lanzenschutzmittel, Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren fürdie Pf lanzenentwicklung.

Mit dem Einsatz von Pf lanzenbehandlungsmitteln istallgemein Zurückhaltung zu üben.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenenSchutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zubefolgen.

Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln richtetsich nach der Hilfsstoffverordnung vom 4. Feb. 1955und nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986.
In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pf lanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden, für die eineZulassung durch die eidg. Bewilligungsbehörde vorliegt und die keinem Änwendungsverbot in derSchutzzone unterliegen.

Nutzungsbeschränkungen Pf lanzenschutz:

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Änwendungsverbotfür Pf lanzenbehandlungsmittel die mit demSignet gekennzeichnet sind.

- Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln undRegulatoren für die Pf lanzenentwicklung istan und auf Strassen, Wegen und Parkanlagensowie auf Dächern verboten.

- In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern undZubereiten von Pflanzenbehandlungsmitteln, sowiedas Beseitigen von Packungen und Brüherestenverboten.

- Das Reinigen der Spritzgeräte hat sachgerechtausserhalb der Grundwasserschutzzone zu erfolgen.
Die für die Landwirtschaft geprüften Pf le.nzenbehandlungsmittel sind im jährlich erscheinenden Pflanzenschutzmittelverzeichnis der eidg. landw. Forschungsanstalten aufgeführt.
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k) Düngung

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die
jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen
der entsprechenden eidg.Forschungsanstalten.

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind
durch Bodenanalysen zu erfassen und bei der Bemessun‘
der Düngergaben mit zu berücksichtigen. In weiteren
sind die Düngergaben den Bedürnissen der Pflanzen unc
den zu erwartenden Erträgen anzupassen.

Für die Düngung gelten folgende NutzungsbeschränkungE

- Das Äusbringen und Beseitigen von Düngemitteln
über das Mass der pflanzenbaulichen Bedürf
nisse ist verboten.

- Die Anwendung von Klärschlamm ist untersagt.

- Es ist verboten, Gülle auf wassergesättigten,
gefrorenen oder schneebedeckten Boden auszu
bringen.

- Während der Monate November bis Ende Februar darf
grundsätzlich keine Gülle ausgebracht werden.

- Handelsdünger, die Stickstoff enthalten, und
Gülle dürfen nur verwendet werden, wenn der Boden
bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt
wird.

— Das Äusbringen von häuslichem Abwasser, Rück
ständen aus Hausklärgruben und abflusslosen
Abwassergruben ist verboten.

— Lanzendüngung ist unzulässig.

- Das Beimischen von Düngemitteln zu Bewässerungs
wasser ist verboten.

1) Eisenbahnanlagen

Das Erstellen von Abstellgeleisen sowie der Umschlag
von wassergefährdenden Stoffen sind verboten. Für
die Verwendung von Pf lanzenbehandlungsmitteln auf
Geleisen und an Böschungen gelten die Bestimmungen
der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986 sowie die
Weisungen der Bundesämter für Verkehr und Umweltschut2

m) Nutzungsbeschränkungen im Wald

Bewirtschaftung

In der Waldbewirtschaftung ist anzustreben, dass die
Verjüngung des Waldbestandes möglichst kleinflächig
erfolgt.
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Pf lanzenbehandlungsmitte 1

Die Anwendung von Pf lanzenbehandlungsmitteln richtesich nach den Bestimmungen der Verordnung über denforstlichen Pf lanzenschutz vom 9. Juni 1986 undnach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986. Das heisPf lanzenbehandlungsmittel dürfen im Wald und am Walrand nur verwendet werden, wenn sie für die Erhaltu:des Waldes unerlässlich sind und nicht durch Massnaersetzt werden können, welche die Umwelt weniger belasten.

Die Behandlung von geschlagenem Holz gegen Insekten-befall ist auf dafür geeigneten Plätzen zugelassen,sofern es aus zwingenden Gründen nicht rechtzeitigabgeführt werden kann.

In allen Fällen dürfen nur Pf lanzenbehandlungsmittEeingesetzt werden für die eine Zulassung durch dieeidg. Bewilligungsbehörde vorliegt und die keinemAnwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen.
Nutzungsbeschränkungen Pf lanzenschutz:

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbotfür Pf lanzenbehandlungsmittel, die mit demSignet gekennzeichnet sind.

- Der Einsatz von Herbiziden ist verboten.

Holzschutzmittel

Der Einsatz von Holzschutzmitteln (wie z.B. Stoffegegen holzzerstörende und holzverfärbende Organismen etc.) ist verboten.

Mittel zur Behandlung von Bäumen gegen Schädlingeund Krankheiten sowie Mittel die an geschlagenem Holzim Wald verwendet werden, gelten als Pflanzenbehand—lungsmittel (siehe oben).

Düngung

Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist grundsätzlich verboten.

Ärt. 6 Engere Schutzzone Zone II

Zusätzlich zu den in Art. 5 aufgeführten BeschränkungEgelten in der engeren Schutzzone folgende Nutzungsbe—schränkungen:

a) Bauten und Anlagen

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender HocIund Tiefbauten ist verboten.
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b) Kanal isationen/Versickerungen

Schmutzwasserleitungen dürfen nicht durch die engereSchutzzone verlegt werden.

Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durchleitunckönnen vom Amt für Gewässerschutz und Wasserbau nurdort bewilligt werden, wo aus gefällstechnischen odeanderen zwingenden Gründen der Zone II nicht ausgewicwerden kann.

In diesen Fällen sind Schutzmassnahmen zu treffen, diLeckverluste sichtbar machen und zurückhalten (Doppe]rohrsystem).

Meteor- und Drainagevorflutleitungen sind wieSchmutzwasserleitungen grundsätzlich nicht durch dieengere Schutzzone zu führen.

Begründete Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung desAmtes für Gewässerschutz und Wasserbau.

Entsprechende Leitungen sind dicht zu erstellen undperiodisch (d.h. alle drei Jahre) auf ihren baulichenZustand hin zu überprüfen.

Versickerungen

Das Versickern von Dach-, Drainage- und Meteorwasserist verboten.

c) Strassen, Flurwege

Mit der Ausnahme von Flurwegen für land- undforstwirtschaftliche Zwecke dürfen innerhalb derengeren Schutzzone keine Strassen erstellt werden.

Der Bau von Flurwegen bedarf einer Bewilligung desAmtes für Gewässerschutz und Wasserbau. Diese kannerteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird,dass keine Beeinträchtigung des Grundwassers und derWasserfassung zu befürchten ist.

d) Parkplätze

Das Erstellen von Parkplätzen sowie Abstellplätzenfür Wohnwagen und Wohnmobile ist verboten.

e) Wassergefährdende Stoffe

Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen,flüssigen oder gasförmigen Stoffen, die geeignet sind,das Wasser zu verunreinigen, ist verboten.
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f) Äbstellplätze, Zelt- und Campingplätze, sowie Deponialler Art sind verboten.

g) Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

Ii) Bodennutzung/Bewirtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswischaft, Weidegang, Futter- und Ackerbau sind erlaubt.
Es gelten folgende Einschränkungen:

- Landwirtschaftliche Intensivkulturen, wie Obst- undWeinbau, sowie Kleingärten (grösser 1 Äre) bedürfeneiner Bewilligung des Amtes für Gewässerschutz undWasserbau.

Eine intensive gemüsebauliche Nutzung ist nicht zugelassen.

- Weidebetrieb: Das Erstellen und Betreiben von Weide-tränken ist verboten. Durch geeignete Massnahmen sodurch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden,dass lokal oder grossflächig die Grasnarbe zerstörtwird.

Beim Weidegang ist der Fassungsbereich in jedem Falleinzuzäunen.

- Das flächenmässige Bewässern von Kulturen istnicht zugelassen.

i) Pf lanzenschutz

Bezüglich dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln istgrösste Zurückhaltung zu üben. Es gelten die gleichenBeschränkungen wie in der weiteren Schutzzone (sieheArt. 5 lit. i).

Das Äbtriften durch Wind oder das oberflächlicheAbf liessen des Pflanzenschutzmittels zum Fassungsbereic(Zone 1) hin muss ausgeschlossen sein.

k) Düngung

Als Dünger können Stallmist, Handelsdünger, Gründüngungund Reifekompost eingesetzt werden.

Bezüglich den Grundsätzen der Düngung wird aufArt. 5 lit. k) verwiesen.

Es gelten folgende Einschränkungen:

Das Ausbringen von Gülle und Klärschlamm ist verboten.Es dürfen keine Güllenverschlauchungen durch die Zone 1geführt werden.
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- Jährlich dürfen nicht mehr als zwei Gaben ä. 20 Tor
je Hektare ausgebracht werden.

- Der Stailmist ist gleichmässig zu verteilen und gu
zu zerkleinern.

1) Nutzungsbeschränkungen im Wald
Der Waldbestand muss erhalten bleiben. Rodungen sind
grundsätzlich verboten.

Das Spritzen von geschlagenem Holz gegen Insekten-
und Pilzbefall ist verboten. Innerhalb der Schutz-
zone dürfen keine neuen Holzlagerplätze erstellt
werden.

Der Einsatz von Herbiziden und Düngern ist verboten.

m) Eisenbahnanlagen

Für die Erweiterung oder Neuerstellung von Bahnan
lagen gelten die gleichen Bestimmungen wie für den
Strassenbau (siehe Art. 6 lit. c) . Müssen neueGeleise durch die engere Schutzzone gebaut werden,
so ist die Planung darauf auszurichten, dass inder Zone II keine Weichen plaziert werden. /
Muss von diesem Grundsatz aus zwingenden Gründenabgewichen werden, so sind diese Weichen mit denentsprechenden Sicherungsanlagen und Schutzmassnahmen zu versehen.

Art. 7 FassungsbereichZoneI

Zusätzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgeführtenBeschränkungen gelten im Fassungsbereich folgende
Nutzungsbeschränkungen:

Ausser Wald und Dauerwiese ist jede andere Nutzunguntersagt, insbesondere:

- Das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen,welche nicht der Wasserversorgung dienen.
- Weidegang.

— Das Lagern von Material.

- Jegliche Verletzung der Grasnarbe.
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— Jedes Verwenden von Dünge— und Pflanzenbehandlungsmitteln.

- Die Benützung als Sport- und Freizeitanlage.

III Spezielle Massnahmen

Art. 8 Schutz des Fassungsbereiches

Der Fassungsbereich ist im Gelände zweckmässig zumarkieren.

Beim Weidegang in der Zone II ist der Fassungsbereicheinzuzäunen.

Art. 9 Massnahmen zur Beseitigung vorhandener Konfliktpunkte;Kontrollen und Sanierungen von Anlagen inkl.

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

IV Schlussbestimmungen

Art. 10 Ausnahnefä11e Auslegung und Aenderung des Reglernentes

In begründeten Ausnahmefällen kann der Gemeinderat(bzw. der Fassungseigentümer) im Einvernehmen mit der3a.udirektion Erleichterungen für den Vollzug derangeordneten Massnahmen und unbedeutende Abweichungenvom Reglement bewilligen.

Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutzmassnahmen, die im vorliegenden Reglement nicht umschrieben sind, ist die vom Bundesamt für Umweltschutzerlassene Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen als Richtlinie beizuziehen und sinngemässanzuwenden.

Ällfällige weitere Einschränkungen sind durch Aenderungdes Reglementes oder in einem separaten Verfahren zuerlassen.
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Art. 11 Inkraftreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nachder Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.

Art. 12 Anmerkung im Grundbuch

Nach Inkraftreten der Schutzbestimmungen sind dieEigentumsbeschränkungen gemäss von iegendem Reglementim Grundbuch bei den betroffenen Parzellen anzumerken

Art. 13 Informationspflicht

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sindverpflichtet, Pächter, Mieter oder Nutzniesser sowieUnternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten,über die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen derGrundwasserschutzzonen zu informieren.

Art. 14 gg_g

Gemäss 7 EG GSchG liegt die unmittelbare Aufsichtund Kontrolle über die Einhaltung der im Reglemantaufgeführten Nutzungsbeschränkungen für dasGemeindegebiet WETZIKON
beim Gemeinderat von WETZIKONund für das Gemeindegebiet von HINWILbeim Gemeinderat von HINWIL.

Durch entsprechende Vereinbarung kann die Kontrollfunktion für das ganze Schutzzonengebiet demFassungseigentümer übertragen werden.

Art. 15 Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nachden Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz bestraft.

Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes unddes Schweizerischen Strafgesetzbuches bleibenvorbehalten.
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Vom Gemeinderat VJ2kOfl‘ festgesetzt am
Der Präs.

Der Gemeindeschreiber

Vom Gemeinderat festgesetzt am
Der Präsident Der Gemeindeschreiber

Genehmigt durch die Baudirektion mit Verf. Nr. %24
vom e,

Okt,


